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Zum Titelbild
Krankenpflege zu Hause - ein wirtschaftliches,
gesellschaftliches und menschliches Problem **

Nur eine
Notwendigkeit

Wenn man heute von der Notwendigkeit einer Änderung in der

Krankenpflege spricht, denkt man vor allem an die prekären
Verhältnisse in den Spitälern und die hohen Kosten der Spitalbehandlung.

Durch den Ausbau der spitalexternen Krankenpflege hofft
man, die Lage verbessern zu können. Das Schweizerische Rote
Kreuz sieht in der Mitwirkung der Angehörigen im Rahmen der
extramuralen Krankenpflege mehr als eine Frage äusserlicher
Notwendigkeit. Wichtiger ist, dass sich möglichst viele Junge und auch
Ältere vom Gebot der Hilfsbereitschaft und Verantwortlichkeit
ansprechen lassen. Sicher gibt es viele Töchter und Söhne, die ihren
Eltern das Alter mit seinen Gebrechen erleichtern, Ehegatten, die
so lange als möglich beisammen bleiben möchten; sie haben aber
Bedenken, eine Pflege zu übernehmen, weil sie darauf nicht vorbereitet

sind. Wenn angeleitet, kann ihnen aus der Aufgabe Bereicherung

und ein Gefühl tiefer Verbundenheit mit dem Patienten
erwachsen. Nicht von ungefähr spricht man auch von der «Pflege der
Freundschaft» und meint damit, dass sie durch wechselseitiges Geben

und Nehmen vertieft wird.
Heute wird eine Familie, die einen Angehörigen zu Hause pflegt,
finanziell stark belastet, zum Teil mehr, als wenn der Kranke
hospitalisiert würde. Dieser Nachteil muss beseitigt werden. Wenn aber
darüber hinaus noch eine «Inkommoditätsentschädigung» verlangt
wird, scheint mir dies unangebracht. Sollte uns das Wohl unserer
Nächsten nicht auch ein wenig Mühe und Unannehmlichkeiten
kosten dürfen? E.T.
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